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Allgemeine Geschäftsbedingungen der ASC GmbH 
 
I. Allgemeines: 

1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen, wenn der Kunde 
Unternehmer im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Auf 
Verbraucher als Kunden finden diese Bedingungen keine Anwendung. 

 
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, 

es sei denn ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
 
II. Angebot und Vertragsschluss: 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. 
 

2. An von uns gelieferten Unterlagen, Berechnungen etc. behalten wir uns die bestehenden Urheberrechte vor. Diese Unterlagen und Materialen 
bleiben auch in unserem Eigentum, es sei denn, dass eine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde. Eine Weitergabe an Dritte ist 
unzulässig, es sei denn, dies wurde von uns schriftlich zugesagt. 
 

3. Abweichungen der bestellten oder gelieferten Artikel von der Bestellung, insbesondere im Hinblick auf Material und Ausführung, bleiben im 
Rahmen des technischen Fortschritts und unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Sollbeschaffenheit ausdrücklich vorbehalten. 
 

4. Ein Vertragsschluss kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zu Stande. 
 

5. Teillieferungen sind zulässig. Diese sind grundsätzlich als selbstständiges Geschäft anzusehen.  
 
III. Leistungsspezifikation und Leistungsumfang: 

1. Die vertragsgegenständliche Leistung wird nach den in Deutschland geltenden technischen Normen zum Zeitpunkt der Ausführung erbracht. 
Die Einhaltung davon abweichender Normen ist schriftlich zu vereinbaren. 
 

2. Eine Verpflichtung, geänderte oder zusätzliche Leistungen ohne vorherige schriftliche Vereinbarung zu erbringen, besteht für die ASC GmbH 
nicht. 

 
IV. Lieferzeit: 

1. Die von der ASC GmbH genannten Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich als "verbindlicher Liefertermin" von uns 
schriftlich bestätigt worden. Unsere Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung an den Besteller. Der Beginn der von uns 
angegebenen Lieferzeit setzt jedoch grundsätzlich die Abklärung aller technischen Fragen und der Einzelheiten der Ausführung voraus. 
 

2. Unsere Lieferverpflichtung ist zudem bedingt durch die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers (z. B. 
Beibringung vom Besteller zu beschaffende Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben etc.). 
 

3. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zu deren datumsmäßigem Ablauf die Ware versandt oder wenn die Versandbereitschaft dem 
Besteller schriftlich angezeigt wurde.  
 

4. Bei Überschreiten der Lieferfrist hat der Besteller eine angemessene Nachfrist zu gewähren. 
 

5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Wird gem. § 281 BGB Schadensersatz statt der Leistung gefordert, so sind wir berechtigt, unabhängig von der 
Möglichkeit, einen höheren Schaden zu fordern, 20 % des Verkaufspreises als Entschädigung zu fordern. Dem Besteller bleibt es 
unbenommen, nachzuweisen, dass der tatsächliche Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die genannte Pauschale ist. 
 

6. Werden der Versand oder die Zustellung auf Wunsch oder durch Verschulden des Bestellers verzögert, so kann, beginnend einen Monat nach 
Anzeige der Versandbereitschaft, Lagergeld in Höhe von 1/2 v. H. des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat dem Besteller 
berechnet werden. 
 

7. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen und ähnliche unvorhersehbare und von der ASC GmbH nicht zu vertretende Umstände entbinden uns von 
der Einhaltung der Lieferfristen für die Dauer der Betriebsstörung. In diesen Fällen ist der Besteller insbesondere nicht berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und/oder Schadensersatz geltend zu machen. 

 
V. Preise: 

1. Preislisten, Katalog- oder Internetpreisangaben sind freibleibend. Festpreisvereinbarungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen 
Vereinbarung. Eine verbindliche Preisfestlegung erfolgt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung der ASC GmbH und unter dem Vorbehalt, 
dass die der Auftragsbestätigung zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. 
 

2. Unsere Preise gelten „ab Werk“ bzw. ab (EXW Pfaffenhofen INCOTERMS 2000) ausschließlich Verpackung, Versand, Versicherung und 
sonstiger Nebenkosten (z. B. Zollabgaben); dies wird gesondert in Rechnung gestellt. 
 

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 
 

4. Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung und ist ansonsten unzulässig. 
 

5. Sollte eine Lieferung erst über vier Monate nach unserer Bestätigung des Auftrags erfolgen, so sind wir berechtigt, die aktuellen Preise der 
Waren zugrunde zu legen. 
 

6. Solche Veränderungen der Ware, die nach erfolgter Bestellung auf Wunsch des Bestellers vorgenommen wurden und insoweit eine 
nachträgliche Änderung des Vertragsgegenstandes darstellen, werden dem Besteller berechnet. Änderungen des Produkts bedürfen einer 
Vereinbarung sowie einer Auftragsbestätigung einschließlich einer Bezifferung der hieraus resultierenden Preisänderung. 

 
VI. Zahlungsbedingungen 

1. Der Kaufpreis ist netto innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum frei Zahlstelle zu zahlen. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kommt der 
Besteller in Zahlungsverzug. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend der Folgen des Zahlungsverzugs. Gleiches gilt für gesondert 
berechnete Teillieferungen. 
 

2. Wechsel werden nicht, Schecks nur erfüllungshalber und unter dem Vorbehalt der Gutschrift angenommen. 
 

3. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind und auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen. 
 

4. Ist der Besteller mit der Zahlung in Verzug, steht es der ASC GmbH frei, die weitere Erfüllung des Vertrages abzulehnen. 
Tritt eine erhebliche Gefährdung des Zahlungsanspruches ein, so ist die ASC GmbH berechtigt, Vorauszahlungen oder ausreichende Sicherheit 
zu fordern. 
Verweigert der Besteller Vorauszahlung oder Sicherheit, so kann die ASC GmbH vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz geltend 
machen. 
 

5. Eingehende Zahlungen tilgen unbeschadet einer anders lautenden Bestimmung des Bestellers zunächst Kosten, dann Zinsen und zuletzt die 
Hauptforderung, bei mehreren Forderungen zunächst jeweils die ältere. 
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VII. Gefahrenübergang und Versand: 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ (EXW Pfaffenhofen INCOTERMS 2000) vereinbart. 
Mangels besonderer Vereinbarungen stehen dem Lieferanten die Wahl des Transportunternehmers sowie die Art des Transportmittels frei.  
 

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auch dann mit der Absendung ab Sitz des Lieferanten 
auf den Besteller über, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 
 

3. Verzögert sich der Versand durch Umstände, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr bereits im Zeitpunkt der Versandbereitschaft 
auf den Besteller über. Die durch die Verzögerung entstehenden Kosten (insbesondere Lagerspesen) hat der Besteller zu tragen. 
 

4. Die ASC GmbH ist nicht verpflichtet, die Sendung gegen Transportschäden zu versichern oder versichern zu lassen, es sei denn, eine 
entsprechende Verpflichtung ist von der ASC GmbH schriftlich übernommen worden. 

 
VIII. Eigentumsvorbehalt: 

1. Der Liefergegenstand bleibt Eigentum der ASC GmbH bis zur Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung 
zustehenden Ansprüche. 
 

2. Dem Besteller ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder umzubilden („Verarbeitung“). Die Verarbeitung erfolgt für die ASC 
GmbH. Wenn der Wert des der ASC GmbH gehörenden Liefergegenstandes jedoch geringer ist als der Wert der nicht der ASC GmbH 
gehörenden Waren und/oder der Verarbeitung, so erwirbt die ASC GmbH Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes (Brutto-
Rechnungswert) des verarbeiteten Liefergegenstandes zum Wert der der übrigen verarbeiteten Ware und/oder der Verarbeitung zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung. Soweit die ASC GmbH nach dem Vorstehenden kein Eigentum an der Neuware erwirbt, sind sich die ASC GmbH und der 
Besteller darüber einig, dass der Besteller der ASC GmbH Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes (Brutto-Rechnungswert) des 
der ASC GmbH gehörenden Liefergegenstandes zu dem der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt. Der 
vorstehende Satz gilt entsprechend im Falle der untrennbaren Vermischung oder der Verbindung des Liefergegenstandes mit der ASC GmbH 
nicht gehörender Ware. Soweit die ASC GmbH nach dieser Ziffer VIII (Eigentumsvorbehalt) Eigentum oder Miteigentum erlangt, verwahrt der 
Besteller sie für die ASC GmbH mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 
 

3. Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der Besteller hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung 
gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an die ASC GmbH ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen 
bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem von der ASC 
GmbH in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der der ASC GmbH abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu 
befriedigen. 
 

4. Verbindet der Besteller den Liefergegenstand oder die Neuware mit Grundstücken, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen 
bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, in Höhe des Betrages ab, der dem von der ASC GmbH in 
Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. 
 

5. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der gemäß dieser Ziffer VIII (Eigentumsvorbehalt) an die ASC GmbH abgetretenen 
Forderungen befugt. Der Besteller wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung 
unverzüglich an die ASC GmbH weiterleiten. Bei Vorliegen berechtigter Interessen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende 
Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist die ASC GmbH berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann die 
ASC GmbH nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen 
Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber den Abnehmern verlangen. 
 

6. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller der ASC GmbH die zur Geltendmachung von dessen Rechten gegen die 
Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 
 

7. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Bei 
Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller die ASC GmbH unverzüglich schriftzlich zu 
benachrichtigen. Die Weiterveräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen Geschäftsgang 
und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Besteller erfolgt. Der Besteller 
hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt. 
 

8. Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die der ASC GmbH zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10% 
übersteigt, wird die ASC GmbH auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Es wird vermutet, dass 
die Voraussetzungen des vorstehenden Satzes erfüllt sind, wenn der Schätzwert der der ASC GmbH zustehenden Sicherheiten 150% des 
Wertes der gesicherten Ansprüche erreicht oder übersteigt. Der ASC GmbH steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen 
Sicherungsrechten zu. 
 

9. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die ASC GmbH auch ohne Fristsetzung berechtigt, die 
Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen und/oder – erforderlichenfalls nach Fristsetzung – vom Vertrag 
zurückzutreten; der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes/der Neuware liegt keine 
Rücktrittserklärung der ASC GmbH, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt. 

 
IX. Haftung für Mängel: 

1. Die Geltendmachung von Mängelansprüchen setzt voraus, dass der Besteller seinen nach § 377 HGB bestehenden Untersuchungs- und 
Rügepflichten nachgekommen ist. 
 

2. Handelsübliche Toleranzen bzgl. Maß, Gewicht etc. führen nicht zu einem Mangel. 
 

3. Sollte ein Mangel der Kaufsache vorliegen, so werden wir zunächst nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung gewähren. Für den 
Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgt, gelten die Bestimmungen über die 
Lieferzeit entsprechend. Wählen wir die Mangelbeseitigung, so sind wir verpflichtet, alle hierzu erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Dies gilt nicht für den Fall, dass die bestellte Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort 
verbracht wurde und sich aus diesem Grund die Kosten erhöhen. 
 

4. Sollte die Nacherfüllung durch uns fehlschlagen, so kann der Besteller vom Kaufvertrag zurücktreten oder Minderung verlangen. Liegt nur eine 
geringfügige Vertragswidrigkeit vor, steht dem Besteller jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Dies ist insbesondere bei nur unerheblichen 
Abweichungen von der Beschaffenheit der Fall.  
 

5. Die Gewährleistungsfrist beträgt für neue und für gebrauchte Sachen ein Jahr. Für Schadensersatzansprüche des Bestellers, die im Rahmen 
der Gewährleistung geltend gemacht werden und die auf den Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens gerichtet sind oder auf grobes 
Verschulden gestützt werden, gilt die verkürzte Verjährungsfrist nicht. 
 

6. Eine Abtretung der Gewährleistungsansprüche ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung möglich. 
 

7. Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 
 
X. Garantien: 

1. Sofern durch uns eine selbständige Garantie gewährt wird, erlischt der Garantieanspruch, wenn Reparaturen oder Eingriffe am 
Vertragsgegenstand durch den Besteller oder nicht von uns autorisierte Dritte vorgenommen werden. 
 

2. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist oder der Frist zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen nach 
dem BGB.  
 

3. Weitergehende Ansprüche, wie Schadensersatz, Rücktritt etc., sind im Rahmen dieses Garantievertrages ausgeschlossen. 
 

4. Ein Garantieanspruch ist ausgeschlossen, wenn der Mangel oder Fehler auf einen unsachgemäßen Gebrauch der Kaufsache oder natürlichen 
Verschleiß zurückzuführen ist. Dasselbe gilt, wenn der Garantieanspruch nicht rechtzeitig geltend gemacht wird. 
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XI. Haftung 

1. Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in 
Fällen einer Pflichtverletzung des Lieferanten Folgendes: 
a) Der Besteller hat der ASC GmbH zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, 

welche zwei Wochen nicht unterschreitet. 
 

b) Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten und / oder Schadensersatz 
verlangen. 
 

c) Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist: 
(aa) Schadensersatzansprüche des Bestellers hinsichtlich der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der ASC GmbH oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der ASC GmbH beruhen, 
sind weder ausgeschlossen noch beschränkt. 
 

(bb) Schadensersatz kann der Besteller nur in Fällen grob fahrlässiger Pflichtverletzung des Lieferanten oder grob 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehhilfen der ASC 
GmbH verlangen sowie bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten haftet die ASC GmbH – außer in Fällen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes – nur für den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

(cc) Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der 
Reparatur für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch 
nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich schriftlich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade 
bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Gegenstand selbst entstanden sind, abzusichern. 
 

2. Ansprüche aus Verletzung von Pflichten aus dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz auf Schadensersatz bestehen nur für solche Schäden, 
die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Pflichten verursacht wurden. Die Haftung ist – soweit zulässig – auf den Wert des 
Produktes beschränkt. 

 
XII. Lieferung auf Probe: 

Bei einer Lieferung auf Probe sind vom Besteller, falls nicht anders vereinbart, die Frachtkosten sowie die Kosten für Verpackung und 
Versicherung und für eventuell eingetretene Wertminderung zu bezahlen. Außerdem haftet der Besteller für die Dauer der Probezeit für einen 
eventuellen Verlust oder eine Beschädigung der gelieferten Ware. Eine eventuelle Rückgabe der Ware hat stets in einwandfrei gereinigtem 
Zustand und transportversichert zulasten des Bestellers zu erfolgen. 
 

XIII. Gerichtsstand und anwendbare Recht: 
1. Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. 

 
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn der Besteller 

Ausländer ist oder seinen Sitz im Ausland hat. 
 

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
 
XIV. Sonstiges: 

1. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Besteller einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ungültige oder unwirksame 
Bestimmung ist durch eine andere gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen beziehungsweise 
unklaren Bestimmung am nächsten kommt. 
 

2. Änderungen und Ergänzungen sowie die Aufhebung des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 


